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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.12.1970

Norm

StPO §207 Abs2 Z2

StPO §260 Z1

StPO §281 Abs1 Z11 Aa

StPO §345 Abs1 Z13

Rechtssatz

Wenn das Gesetz zwei aneinandergrenzende Strafbereiche aufzählt und deren Anwendbarkeit nach subsumierbaren

Merkmalen, sogenannten namentlich angeführten erschwerenden Umständen, deren Annahme vom festgestellten

Sachverhalt abhängt, so liegen zwei getrennte, selbständig zu beurteilende Strafsätze vor; wenn aber die im Gesetz

aneinandergereihten Strafbereiche lediglich mittels allgemeiner, eine Wertung der Tat ausdrückender

Erschwerungsgründe, deren Annahme im Ermessen des Gerichtes liegt, di=erenziert werden, so ist ein einheitlich

gleitender Strafsatz mit zwei Strafstufen vorhanden, die ihrerseits durch eine bewegliche, das heißt durch eine jeweils

von der Annahme oder Ablehnung der allgemeinen erschwerenden Umstände abhängige Obergrenze bestimmt

werden.
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